
nes anderen im Zweikampf oder bei der Abwehr 
eines Überfalls oder in Notsituationen, aus de
nen sich über Jahrhunderte hinweg solche 
Rechtsinstitute wie Notwehr und Notstand oder 
Nötigungsstand entwickelten.

Sechstens: Desgleichen kam es zur Heraus
bildung differenzierter Verantwortlichkeitsre
geln für Täterschaft, Anstiftung und sonstige For
men der Beteiligungi bei der Begehung einzelner 
Taten oder der Bestrafungsregeln für soge
nannte Rädelsführerschaft bei strafrechtlicher 
Ahndung von Aufständen; wobei alle solche Re
geln ursprünglich noch sehr rohe Formen hat
ten und vielfach nach dem Motto „mitgefangen, 
mitgehangen“ verfahren wurde.

Die Herausbildung und differenzierte Ge
staltung des Prinzips der persönlichen straf
rechtlichen Verantwortlichkeit als eines grund
legenden strafrechtlichen Instituts wurde erst 
möglich nach Maßgabe
- bestimmter sozialer, namentlich differen

zierter sozialökonomischer Strukturen und 
Beziehungen, was engstens mit der Entwick
lung des Privateigentums an den Produk
tionsmitteln und der entsprechenden Pro
duktions-, Zirkulations-, Distributions- und 
Konsumtionsverhältnisse verbunden war;

- gesellschaftstheoretischer, weltanschauli
cher, philosophischer wie auch ethischer 
Einsichten, insbesondere über die Dialektik 
von Freiheit - Notwendigkeit - Verantwor
tung und die dialektische Determination 
menschlichen Verhaltens, wie der Persön
lichkeitsentwicklung des Menschen über
haupt;

- des Fortschritts medizinischer, anderer na
turwissenschaftlicher bzw. naturwissen
schaftlich-technischer wie auch psychologi
scher Erkenntnisse sowie kriminalistischer 
Möglichkeiten.

Die Hervorhebung der Entwicklung der Rechts
subjektivität des Delinquenten und von Rechts
beziehungen im Strafrecht ist bedeutsam auch 
im Zusammenhang mit einer weiteren Beson
derheit des Strafrechts und der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit, die für deren Verständnis 
unerläßlich ist und nicht geringgeschätzt wer
den darf.

Strafrecht, strafrechtliche Verantwortlich
keit und Strafe sind Ausdruck der Macht des 
Staates. Jedoch bedarf auch die Strafgewalt des 
Staates - von den Ausnahmefällen des Bürger
krieges oder der Niederschlagung von Aufstän
den abgesehen - der Anerkennung durch die Ge

sellschaftsmitglieder als einer objektiven Notwen
digkeit zur Sicherung der Produktion und 
Reproduktion des Lebens der Gesellschaft und 
ihrer Mitglieder. Das Strafrecht basiert ideolo
gisch auf der Anerkennung bestimmter Grund
normen des Sozialverhaltens als für die jewei
lige Gesellschaft unabdingbarer Lebensregeln, 
deren Verletzung über den unmittelbaren sozia
len oder individuellen Schaden hinaus letztlich 
den gesamten Produktiöns- und Reproduktions
prozeß des sozialen wie des individuellen Le
bens gefährdet. Auch die Mitglieder ausgebeu- 
teter und unterdrückter Gesellschaftsklassen 
mußten zur Wahrung ihrer elementaren Le
bensinteressen die Ahndung der Verletzung 
entsprechender Regeln verlangen und unterstüt
zen. Insofern reflektierte das Strafrecht auch 
ein bestimmtes allgemeines Interesse der Ge
sellschaftsmitglieder, und hieraus, nämlich daß 
Strafrecht und strafrechtliche Verantwortlich
keit sich in bezug auf die Wahrung von elemen
taren Grundregeln sozialen Zusammenlebens 
auch auf die Anerkennung durch die Gesell
schaftsmitglieder stützen konnte, erklärt sich 
auch die ideologische Funktion der sich entwik- 
kelnden Strafrechtstheorie. In Anknüpfung an 
das genannte Allgemeininteresse der Gesell
schaftsmitglieder wurde das Strafrecht auch 
dort, wo es nur die separaten Interessen der 
Ausbeuterklasse schützte, als Ausdruck allge
meiner „Freiheiten“ oder des allgemeinen Wil
lens interpretiert und verherrlicht.

Wie aus historischen Quellen hervorgeht, 
brachten bereits die ersten Klassengesellschaf
ten eine sozialökonomisch bedingte differen
zierte Sozialstruktur hervor, die die ursprüngli
che Gleichheit der Gesellschaftsmitglieder der 
Gentilgesellschaft aufhob und zu einer politi
schen Organisation der Gesellschaft führte, in 
der auch den Mitgliedern der herrschenden 
Klassen und Schichten unterschiedliche soziale 
Positionen eingeräumt oder zugewiesen wur
den. Selbst unter den sogenannten freien Ge
sellschaftsmitgliedern gab es herausgehobene 
Privilegierte, Mittelschichten und Unterprivile
gierte. Solche Differenzierungen in der sozialen 
Position sind aus den ersten Klassengesellschaf
ten des vorderen Orients, aus den antiken Skla
venhalterstaaten Roms und Griechenlands 
ebenso bekannt wie aus der militärischen De
mokratie der germanischen Stammesstaaten, 
die den Weg zum Feudalsystem nahmen. Diese 
Differenzierung in den sozialen Positionen 
wuchs in dem Maße, in dem die ökonomisch-
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